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Vernehmlassung Strassenverkehrs- und Sicherheitszentrum Appenzell Ausserrhoden 

Antwortformular1 

STELLUNGNAHME EINGEREICHT DURCH: 

☐ Gemeinde ☐ Verband ☒ Organisation ☐ weitere interessierte Kreise

Absender:  

Die Mitte Appenzell Ausserrhoden 

Kreuzstrasse 6 

9100 Herisau  

Wichtig: 

Wir bitten Sie, Ihre Vernehmlassungsantwort bis spätestens Freitag, 6. September 2024, dem Departe-

ment Inneres und Sicherheit, Schützenstrasse 1, 9100 Herisau, einzureichen. Für die fristgerechte Zustel-

lung als Word-Datei an inneres.sicherheit@ar.ch danken wir Ihnen im Voraus. 

1 Dieses Antwortformular kann auch online ausgefüllt werden unter http://www.ar.ch/ssz-antwortformular. 

http://www.ar.ch/ssz-antwortformular
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A. GEFÄNGNISSE GMÜNDEN

1. Sind Sie einverstanden mit der Analyse und dem abgeleiteten Handlungsbedarf bei den Gefängnissen?

Ja ☒ Nein ☐ 

Bemerkungen: 

Es ist wichtig, dass die beanstandeten Missstände behoben und die Verhältnisse verbessert werden.  Der 

Kanton soll sich innerhalb des Konkordats mit einer guten Infrastruktur für den Vollzug positionieren.  

B. STRASSENVERKEHRSAMT

2. Sind Sie einverstanden mit der Analyse und dem abgeleiteten Handlungsbedarf beim Strassenverkehrs-

amt?

Ja ☒ Nein ☐ 

Bemerkungen: 

Es wird begrüsst, dass die verschiedenen Standorte des Strassenverkehrsamts zusammengelegt und 

damit Platz für die Justiz in Trogen geschaffen werden. Unter dem ökologischen Aspekt (Anfahrtsweg) 

wäre zu prüfen, ob gegebenenfalls gewisse Kontrollaufgaben an zertifizierte Dritte in den Regionen 

delegiert werden könnten.  

C. REGIONAL- UND VERKEHRSPOLIZEI

3. Sind Sie einverstanden mit der Analyse und dem abgeleiteten Handlungsbedarf bei der Regional- und

Verkehrspolizei?

Ja ☒ Nein ☐ 

Bemerkungen: 

Dass die Verkehrsgruppe der Polizei in der Mitte des Kantons angesiedelt werden soll, erscheint sinnvoll. 

D. STANDORTWAHL

4. Kann die Standortwahl nachvollzogen werden?

Ja ☒  Nein ☐ 

Begründungen/Bemerkungen: 

Die Standortwahl erscheint sinnvoll, dies auch in Anbetracht der zentralen Lage im Kanton und der guten 

örtlichen Situation (Anwohner etc.). Gleichzeitig erscheint es jedoch wichtig, dass die Anbindung an den 

öffentlichen Verkehr (Arbeitsplätze, Insassen) nicht vernachlässigt wird.  
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E. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN UND FINANZIERUNG

5. Ist die Darlegung der finanziellen Auswirkungen verständlich und nachvollziehbar?

Ja ☒  Nein ☐ 

Begründungen/Bemerkungen: 

Es bedarf sicherlich einer frühzeitigen und breiten Kommunikation, um die Bevölkerung von der Wichtigkeit 

und vom Nutzen des Zentrums zu überzeugen.  

F. WEITERE BEMERKUNGEN

Aus Sicht der Mitte AR ist ein besonders Augenmerk auf das Raumprogramm zu legen. Die Entwicklung in 

der Strafverfolgung tendendiert zu grösseren Veränderungen, weshalb genügend Reserve eingeplant 

werden sollte. Es stellt sich die Frage, ob allenfalls nicht sogar ein grösseres Justiz- und 

Sicherheitszentrum zu pürfen wäre. Dies unter Berücksichtigung der Kapazitäten im Zeughaus in Herisau 

sowie auf dem Gerichtsplatz in Trogen. Wir gehen davon aus, dass die geplanten Bauten mit ökologischer 

Bauweise und entsprechenden Anlagen ausgrüstet werden.  

Besten Dank für Ihre Bemühungen. 




